
Finanzverwaltung  
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Gesuch um Übernahme der Bestattungskosten durch die  
Gemeinde Lützelflüh 
 

1 Gesuchstellende Person/en (Erben, wenn keine vorhanden sind, dann 

Nachlassverwalter/in) 
 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

 

Adresse: 

 

Verwandtschaftsbezeichnung: 

 

Ort und Datum: 

 

Unterschrift: 

 

 

 

2 Verstorbene Person 
 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

 

Adresse: 

 

Todesdatum: 

 

 

 

3 Gesuch und Begründung 
 

Die Gemeinde Lützelflüh wird, gestützt auf die Verordnung des Gemeinderates zur 

schicklichen Bestattung ersucht, folgende Bestattungskosten zu übernehmen 

(entsprechende Rechnungen beilegen): 

 

 Erdbestattung (in der Regel Gemeinschaftsgrab)  Fr.  

 

 Kremation        Fr. 

 

Bemerkungen/Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 



4 Angaben über das Nachlassvermögen 
 

Nachlassvermögen       Fr. 

 

Wird/Wurde die Erbschaft ausgeschlagen?    Ja     Nein   

 

Es erfolgt keine Begünstigung durch Versicherungsansprüche? Ja     Nein   

         Nicht bekannt   

 

 

 

 

5 Beurteilung durch die Gemeinde und Antrag 
 

Verstorbene Person hat zivilrechtlichen Wohnsitz in Lützelflüh Ja     Nein   

 

Nachlassvermögen reicht nicht aus, um Bestattungskosten zu begleichen 

         Ja     Nein   
 

Nachlassvermögen weniger als Fr. 5'000.00   Ja     Nein   

 

Erben haben Erbschaft ausgeschlagen    Ja     Nein   

 

Es sind keine Erben vorhanden     Ja     Nein   

 

 

Antrag Finanzverwaltung an das Ratsbüro 

Nach Prüfung des Gesuches um Übernahme der Bestattungskosten, stellt die 

Finanzverwaltung dem Ratsbüro den Antrag das Gesuch gemäss Beurteilung: 

 

Anzunehmen       Abzulehnen    

 

Unterschrift: 

 

 

 

 

6 Entscheid Ratsbüro 
 

Gesuch wird bewilligt   

 

Gesuch wird nicht bewilligt   
 

Begründung/Bemerkungen:    

 

 

 

Lützelflüh,    Der Präsident:  Der Sekretär: 

 

 

 

 


